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1. Einleitung und Fragestellung  

Im Rahmen ihrer Politik im Bereich von Grenzkontrollen, Asyl und Einwanderung (Art. 77 bis 80 
des Vertrags über die Arbeitsweise der EU, im Folgenden: AEUV) hat die Europäische Union (EU) 
einen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) errichtet.1  

Ausweislich der Erwägungsgründe seiner Rechtsgrundlage soll mit dem Fonds „ein flexibler Rahmen 
geschaffen werden, innerhalb dessen die Mitgliedstaaten Finanzmittel im Rahmen ihrer nationalen 
Programme erhalten können, um entsprechend ihrer besonderen Situation und ihren besonderen 
Bedürfnissen unter Berücksichtigung der allgemeinen und besonderen Ziele des Fonds die unter 
diesen Fonds fallenden Politikbereiche zu unterstützen […].“2 Allgemeines Ziel des Fonds ist es 
„einen Beitrag zur effizienten Steuerung der Migrationsströme und zur Durchführung, Konsoli-
dierung und Weiterentwicklung der gemeinsamen Asylpolitik, der Politik subsidiären und vorüber-
gehenden Schutzes und der gemeinsamen Einwanderungspolitik zu leisten […].“3 Zu den spezifi-
schen Zielen gehören u. a. die „Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems, einschließlich seiner externen Dimension“ sowie die „Förderung gerechter und wirk-
samer Rückkehrstrategien in den Mitgliedstaaten als Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Ein-
wanderung, mit besonderem Schwerpunkt auf einer dauerhaften Rückkehr und wirksamen Rück-
übernahme in den Herkunfts- und den Transitländern“.4 

Deutschland hat auf Grundlage der AMIF-Vorgaben ein nationales Programm verabschiedet.5 In 
der aktuellen Aufforderung der hierfür zuständigen Behörde beim Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zur Einreichung von Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung aus dem 
AMIF (im Folgenden: Aufforderung) findet sich im Zusammenhang mit den Ausführungen zur 
Antragsberechtigung folgender Hinweis:  

„Für die Förderung durch die EU-Zuständige Behörde (AMIF) beim BAMF ist entschei-
dend, dass der Antragsteller staatliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Voll-
ziehung einer bestehenden Ausreisepflicht weder beeinträchtigt, stört oder gar verhin-
dert. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Verpflichtung kann die Bewilligungsbehörde 
nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes über 

                                     

1 Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Einrichtung 
des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds […], ABl.EU 2014 Nr. L 150/168, letzte konsolidierte Fassung vom 
21.12.2018, ohne Erwägungsgründe. Letztere sind nur in der ursprünglichen Fassung wiedergegeben. Alle nach-
folgenden Verweise auf Verordnungsartikel beziehen sich auf die konsolidierte Fassung, die im Folgenden als 
AMIF-VO bezeichnet wird.  

2 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 6 VO 516/2014 (Fn. 1).  

3 Art. 3 Abs. 1 AMIF-VO (Fn. 1). 

4 Art. 3 Abs. 2 Buchst. a bzw. c AMIF-VO (Fn. 1). 

5 Nationales Programm des Mitgliedstaates Deutschlands für die Förderperiode 2014 bis 2020, online abrufbar auf 
den Seiten des BAMF. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&qid=1585737034521&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0516&qid=1585737034521&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0516-20181221&qid=1585737914142&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0516-20181221&qid=1585737914142&from=DE
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Foerderangebote/AMIF/nationales-programm.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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die vollständige oder teilweise Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rück-
forderung der Zuwendung entscheiden. Es ist beabsichtigt, die Zuwendungsbescheide 
mit einer entsprechenden Auflage zu verbinden.“6 

Ausgehend von der systematischen Verortung und dem Inhalt kann es sich bei dieser Klausel 
sowohl um eine bei Antragstellung zu ergreifende Auswahl- als auch um eine Aufhebungsbe-
dingung handeln, die nach Erhalt der Förderung zur Anwendung gelangt. 

Der Fachbereich Europa wird in diesem Zusammenhang um Beantwortung der Frage ersucht, ob 
diese Klausel mit dem EU-Förderrecht im Einklang steht. 

Hierzu soll im Folgenden zunächst die (unions-)rechtliche Konstruktion dargestellt werden, die dem 
AMIF und der daraus zu gewährenden Förderung zugrunde liegt (2.). Dabei wird der Schwerpunkt 
auf Vorgaben und Regelungen gelegt, die für die Beurteilung der zitierten Förderbeschränkung rele-
vant sein könnten. Im Anschluss hieran wird die Vereinbarkeit der Klausel im Lichte des EU-
Rechts erörtert (3.). 

Sodann geht der Fachbereich Verfassung und Verwaltung der Wissenschaftlichen Dienste näher 
auf die Anforderungen an eine willkürfreie Auswahl der Zuwendungsempfänger durch die zustän-
dige deutsche Behörde ein (4.). Anschließend wird erläutert, ob sich aus der Bundeshaushalts-
ordnung oder den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
ggf. eigenständige Gründe für einen Förderausschluss ergeben können, die allein an ein bestimmtes 
politisches Verhalten des Projektträgers anknüpfen (5.). Im letzten Abschnitt wird der Rechtsschutz 
abgelehnter Zuwendungsbewerber und dessen Auswirkungen von Klagen und einstweiligem 
Rechtsschutz auf den gesamten Auswahlprozess und die Vorfinanzierungsphase dargestellt (6.) 

2. Zur rechtlichen Konstruktion des AMIF und möglichen Prüfungsmaßstäben  

Soweit – wie hier – eine Förderung aus dem AMIF über die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer 
nationalen Programme erfolgt bzw. erfolgen soll,7 sind zwei Ebenen zu unterscheiden, die unio-
nale (2.1.) und die mitgliedstaatliche (2.2.). 

2.1. Unionale Ebene  

Die unionale Ebene des AMIF beruht auf zwei (Grund-) Verordnungen (2.1.1. und. 2.1.2) und 
mehreren Rechtsakten, die auf deren Grundlage entweder als delegierte (vgl. Art. 290 AEUV) oder 
Durchführungsverordnungen (vgl. Art. 291 AEUV) erlassenen wurden.8 Auf sie wird im Folgen-
den nur insoweit eingegangen, als sie Regelungen oder Vorgaben enthalten, die vorliegend von 
Bedeutung sind.  

                                     

6 Aufforderung der EU-Zuständigen Behörde beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zur Einreichung von 
Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) (2019), S. 7 
des Dokuments, abrufbar auf den Seiten des BAMF. 

7 Daneben sind auch unionale Fördermaßnahmen vorgesehen, vgl. Art. 20 ff. AMIF-VO (Fn. 1). 

8 Siehe dazu auch die Angaben auf Seiten des BAMS zu den Rechtsgrundlagen des AMIF.  

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Foerderangebote/AMIF/Aufforderungen/2019/01-aufforderung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Foerderangebote/AMIF/Aufforderungen/2019/01-aufforderung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bamf.de/DE/Themen/Foerderangebote/AMIF/Rechtsgrundlagen/rechtsgrundlagen-node.html;jsessionid=8EE2717DCA3FFA25A2467A71B992D0E9.internet532
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2.1.1. Verordnung zur Errichtung des AMIF 

Zu nennen ist zunächst die Verordnung zur Errichtung des AMIF. Mit dieser wird der AMIF titel-
gemäß errichtet, im Übrigen aber nur einige der für sein Funktionieren relevanten Bereiche geregelt 
(vgl. Art. 1 Abs. u. 2 AMIF-VO). Hierzu gehören u. a. „die Ziele der finanziellen Unterstützung und 
die förderfähigen Maßnahmen“ (Art. 1 Abs. 2 Buchst. a, Art. 5 bis 13 AMIF-VO), „die bereitgestellten 
finanziellen Ressourcen und ihre Verteilung“ (Art. 1 Abs. 2 Buchst. c, Art. 14 bis 19 AMIF-VO) 
und „der allgemeine Rahmen für die Durchführung förderfähiger Maßnahmen“ (Art. 1 Abs. 2 
Buchst. b, Art. 20 bis 24 AMIF-VO).9  

Zu dem letztgenannten Bereich gehört Art. 19 AMIF-VO zu den nationalen Programmen. Er ent-
hält Vorgaben allgemeiner Natur zu den im Rahmen der Programme insbesondere zu verfolgenden 
Zielen (Abs. 1), verpflichtet die Mitgliedstaaten dafür Sorge zu tragen, dass Menschen- und Grund-
rechte bei der Durchführung der aus dem Fonds unterstützten Maßnahmen beachtet und gewahrt 
werden (Abs. 2) und verpflichtet sie „eine gerechte und transparente Verteilung“ der Fondsmittel 
auf seine spezifischen Ziele anzustreben (Abs. 3).  

Die Verpflichtung im Zusammenhang mit der Beachtung und Wahrung von Menschen- und Grund-
rechten dürfte in jedem Fall auf die von den Maßnahmen betroffenen Personen, d.h. Flüchtlinge 
und subsidiär Schutzberechtigte etc. (vgl. Art. 5 Abs. 1 Buchst. a bis d AMIF-VO), bezogen sein. 
Ob sich die Verpflichtung darüber hinaus auch auf die Antragsteller bzw. Zuwendungsempfänger 
bezieht, die die aus dem AMIF-Fond finanzierten Projekte und Maßnahmen durchführen, lässt 
sich allein von der Formulierung in Art. 19 Abs. 2 AMIF-VO her nicht eindeutig beantworten. 
Hiervon unabhängig haben die Mitgliedstaaten im Fall der Durchführung von Unionsrecht die 
Grundrechtecharta (GRC) nach Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRC zu beachten.  

Weitere Vorschriften zu nationalen Programmen und ihrer Durchführung, die im Hinblick auf 
die zu prüfende Förderbeschränkung relevant sein könnten, insbesondere zu den Begünstigten 
der Förderung und ihren Verhaltenspflichten, enthält die Verordnung zur Errichtung des AMIF 
– soweit ersichtlich – nicht. Auf die inhaltlichen Vorgaben zu den finanzierbaren Maßnahmen, 
die in diesem Kontext von Bedeutung sein können, wird unten bei der Vereinbarkeitsprüfung 
eingegangen.  

2.1.2. Verordnung zur Festlegung allgemeiner Bestimmungen des AMIF 

Bei dem zweiten Rechtsakt handelt es sich um die Verordnung zur Festlegung allgemeiner Bestim-
mungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (im Folgenden: FaB-AMIF-VO).10 Die 

                                     

9  Die anderen beiden in der AMIF-VO festgelegten Bereiche betreffen „die Grundsätze und Verfahren zur Festlegung 
der gemeinsamen Neuansiedlungsprioritäten der Union und die finanzielle Unterstützung für die Tätigkeiten des 
Europäischen Migrationsnetzwerks“ (vgl. Art. 1 Abs. 2 Buchst. d und c AMIF-VO) und sind hier bereits thematisch 
nicht einschlägig.  

10 Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung 
allgemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle 
Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des 
Krisenmanagements, ABl.EU 2014 Nr. L 150/112.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1585890280266&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1585890280266&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1585890280266&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0514&qid=1585890280266&from=DE
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titelgebenden allgemeinen Bestimmungen betreffen die Durchführung des Fonds in Bezug auf „die 
Ausgabenfinanzierung“ (Art. 1 Buchst. a FaB-AMIF-VO), „die Partnerschaft, Programmplanung, 
Berichterstattung, Monitoring und Evaluierung“ (Art. 1 Buchst. b FaB-AMIF-VO), „die von den 
Mitgliedstaaten einzurichtenden Verwaltungs- und Kontrollsysteme“ (Art. 1 Buchst. c FaB-AMIF-VO) 
und den Rechnungsabschluss (Art. 1 Buchst. d FaB-AMIF-VO).  

Dieser Rechtsakt ist, wie sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 2 AMIF-VO sowie den gegenseitigen 
Bezugnahmen aufeinander in beiden Verordnungen ergibt,11 neben der Verordnung zur Errichtung 
des AMIF anzuwenden. Dabei wird die AMIF-VO in der FaB-AMIF-VO als „spezifische Verord-
nung“ bezeichnet.12  

Im Folgenden sind einige Vorschriften näher darzustellen und auf ihre Bedeutung für die anschlie-
ßende Vereinbarkeitsprüfung zu untersuchen. 

2.1.2.1. Vorgaben zu den AMIF-Begünstigten 

Anforderungen an oder Vorgaben zu den Empfängern der Förderung aus dem AMIF enthält die 
FaB-AMIF-VO nur insoweit, als sie den Begriff der Begünstigten legaldefiniert. Nach Art. 2 
Buchst. g FaB-AMIF-VO ist darunter „eine Einrichtung [zu verstehen], die im Rahmen eines Pro-
jekts einen Unionsbeitrag erhält; hierbei kann es sich um eine öffentliche oder private Einrichtung, 
eine internationale Organisation, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (im Folgenden 
„IKRK“) oder die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften han-
deln.“ Im Übrigen betreffen die sich auf Begünstigende im Sinne dieser Legaldefinition beziehenden 
Vorschriften Aspekte, die hier nicht weiter relevant sind.13  

Da die Legaldefinition offen und sehr weit gehalten ist, dürfte sie für die Beurteilung der Förder-
beschränkung keine besondere Rolle spielen.14  

2.1.2.2. Allgemeine Rechtmäßigkeitsklausel in Art. 4 FaB-AMIF-VO 

Nach Art. 4 FaB-AMIF-VO müssen die im Rahmen der AMIF-Verordnung finanzierten Maßnahmen 
„mit dem anwendbaren Unionsrecht und nationalen Recht im Einklang stehen.“  

Ob diese allgemeine Rechtmäßigkeitsklausel hier bezüglich des Unionsrechts Anwendung finden 
kann, erscheint fraglich. Denn bei der Förderbeschränkung handelt es sich gerade nicht um eine aus 

                                     

11 Vgl. etwa Art. 19 Abs. 1 AMIF-VO sowie Art. 1 i. V. m. Art. 2 Buchst. a FaB-AMIF-VO.  

12 An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die FaB-AMIF-VO (Fn. 10) – wie am Titel erkennbar – allgemeine 
Bestimmung nicht nur für den AMIF enthält, sondern noch für ein weiteres EU-Instrument in diesem Politikbe-
reich, welches im vorliegenden Kontext jedoch nicht von Bedeutung ist und daher auch nicht weiter erwähnt wird.  

13 Neben Pflichten zur Zusammenarbeit und Auskunftserteilung (vgl. Art. 23 FaB-AMIF-VO) sind dies vor allem 
finanztechnische Fragen (vgl. bspw. Art. 28 und Art. 35 Abs. 5 FaB-AMIF-VO).   

14 Siehe unten unter 3.1. S. 11 ff. 
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dem AMIF finanzierte Maßnahme. Vielmehr wird darin eine auf den Antragsteller bzw. Zuwen-
dungsempfänger bezogene Bedingung für den Erhalt bzw. die Aufhebung und Rückforderung von 
Fördermitteln formuliert.  

2.1.2.3. Art. 13 und 14 FaB-AMIF-VO zu den nationalen Programmen  

Art. 13 und 14 FaB-AMIF-VO erhalten formale und materielle Vorgaben bezüglich der Aufstellung 
nationaler Programme und werden auch in Art. 19 Abs. 1 AMIF-VO in Bezug genommen.  

Die erstgenannte Vorschrift sieht einen sog. politischen Dialog zwischen Mitgliedstaat und Kom-
mission in Bezug auf das zu erstellende nationale Programm vor. Art. 14 FaB-AMIF regelt sodann 
die auf Grundlage der Ergebnisse des politischen Dialogs zu erfolgende Ausarbeitung und Geneh-
migung des Programms, wobei letzteres durch die Kommission erfolgt (vgl. Art. 14 Abs. 3, 5 bis 7 
FaB-AMIF-VO).  

Zu den Bestandteilen eines nationalen Programms gehören nach Art. 14 Abs. 2 FaB-AMIF-VO 
u. a. Angaben zu den „Durchführungsbestimmungen für das nationale Programm mit Angabe der 
befugten Behörden sowie eine zusammenfassende Beschreibung des vorgesehenen Verwaltungs- 
und Kontrollsystems“ (Buchst. g). Die Kommission hat vor Erteilung der Genehmigung u. a. „die 
Angemessenheit der in Absatz 2 Buchstabe g genannten Durchführungsbestimmungen vor dem 
Hintergrund der vorgesehenen Maßnahmen“ sowie „die Vereinbarkeit des vorgeschlagenen Pro-
gramms mit dem Unionsrecht“ zu prüfen (Art. 14 Abs. 5 Buchst. d bzw. e FaB-AMIF-VO).  

In diesem Kontext ist die auf Grundlage der FaB-AMIF-VO erlassene Durchführungsverordnung 
Nr. 802/2014 zur Festlegung der Muster für die nationalen Programme zu nennen.15 Sie bestimmt 
– ihrem Titel entsprechend – das Muster, nach welchem die der Kommission zu übermittelnden 
und von ihr zu genehmigenden nationalen Programme zu gestalten sind.   

Von Interesse ist vorliegend, ob und ggf. welche Mustervorgaben zu den Bestandteilen des nationalen 
Programms nach Art. 14 Abs. 2 Buchst. g FaB-AMIF-VO bezüglich der „Durchführungsbestimmungen 
für das nationale Programm mit Angabe der befugten Behörden sowie eine zusammenfassende 
Beschreibung des vorgesehenen Verwaltungs- und Kontrollsystems“ vorgesehen sind. Diesen An-
gaben ist thematisch zwar der Abschnitt 6 des Musters zum „Rahmen für die Vorbereitung und die 
Durchführung des Programms durch den Mitgliedstaat“ gewidmet. Er enthält in seinen sieben 
Unterpunkten jedoch keine Rubrik, die Art. 14 Abs. 2 Buchst. g FaB-AMIF-VO entspricht. Gleiches 
gilt für die übrigen Abschnitte und deren Rubriken. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass 
die Mitgliedstaaten entsprechende Angaben zu ihren Durchführungsbestimmungen jedenfalls nicht 
in diesem Rahmen mitteilen mussten. Ob die Angaben in einer anderen Form der Kommission zur 
Kenntnis gebracht und ggf. Gegenstand der Genehmigung in Bezug auf das nationale Programm 
werden, ist nicht bekannt.  

Wie unten zur mitgliedstaatlichen Ebene noch ausgeführt wird, enthielt das deutsche nationale 
Programm entsprechende Hinweise nicht. Auch ist die im Raum stehende Förderbeschränkung 
– soweit ersichtlich – erst in der aktuellen Aufforderung verwendet worden, in früheren dagegen 

                                     

15 Durchführungsverordnung (EU) Nr. 802/2014 der Kommission vom 24. Juli 2014 zur Festlegung der Muster für 
die nationalen Programme […], ABl.EU 2014 Nr. L 219/22. Siehe Anhang zur Verordnung.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0802&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0802&from=DE
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nicht, so dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Kommission hiervon im Zusammen-
hang mit der Genehmigung des nationalen Programms im Jahre 2014 Kenntnis hatte.  

2.1.2.4. Art. 17 FaB-AMIF-VO zu allgemeinen Fördergrundsätzen  

Art. 17 FaB-AMIF-VO zu allgemeinen Fördergrundsätzen bezieht sich auf die Förderfähigkeit von 
Ausgaben und einige andere  ausgabenrelevante Aspekte. Absatz 1 dieser Vorschrift sieht etwa vor, 
dass die „Förderfähigkeit von Ausgaben den nationalen Vorschriften [unterliegt], es sei denn, in 
dieser Verordnung oder den spezifischen Verordnungen sind spezifische Regeln festgesetzt.“ 
Art. 17 Abs. 2 FaB-AMIF-VO bestimmt die unionalen Anforderungen an die Förderfähigkeit. 
Danach müssen die Ausgaben „a) unter den Anwendungsbereich der spezifischen Verordnungen 
und deren Ziele fallen; b) erforderlich sein, damit das betreffende Projekt durchgeführt werden 
kann; c) angemessen sein und den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung entspre-
chen, insbesondere hinsichtlich des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Kostenwirksamkeit.“ 

Ob diese Vorgaben auch für mitgliedstaatliche Bestimmungen zur Förderbeschränkungen relevant 
sein können, erscheint zweifelhaft. Denn bei letzteren geht es gerade nicht um die Frage, ob eine 
Ausgabe förderfähig ist oder nicht, sondern davon, ob einem Antragsteller eine Förderung über-
haupt gewährt wird oder nicht bzw. ob sie aufgrund seines Verhaltens anschließend wieder ent-
zogen wird.  

2.1.2.5. Art. 21 und Art. 24 FaB-AMIF-VO zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen  

Im Zusammenhang mit den von den Mitgliedstaaten vorzusehenden Verwaltungs- und Kontroll-
systemen bestimmt Art. 21 FaB-AMIF-VO, der mit „Allgemeine Grundsätzen für die Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme“ betitelt ist, dass „[j]eder Mitgliedstaat […] für die Durchführung seines 
nationalen Programms Verwaltungs- und Kontrollsysteme ein[richtet], die Folgendes vorsehen: 
[…] h) Prävention, Feststellung und Korrektur von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, und 
Einziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge, zusammen mit etwaigen Verzugszinsen.“ 

Art. 24 FaB-AMIF-VO enthält Vorgaben zu den mitgliedstaatlichen Zuständigkeiten und sieht 
u. a. vor, dass die Mitgliedstaaten dafür sorgen, „dass ihre Verwaltungs- und Kontrollsysteme für 
die nationalen Programme mit dieser Verordnung im Einklang stehen und dass diese Systeme 
wirksam funktionieren“ (Abs. 2), und, dass sie „transparente Regeln und Verfahren für die Aus-
wahl und Durchführung von Projekten im Einklang mit dieser Verordnung und den spezifischen 
Verordnungen fest[legen]“ (Abs. 4). 

Eine weitere unionale Ausgestaltung bzw. Konkretisierung dieser Vorgaben enthält die delegierte 
Verordnung Nr. 1042/2014 in Bezug auf die Benennung von zuständigen Behörden und ihre Ver-
waltungs- und Kontrollaufgaben […].16  

                                     

16 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 1042/2014 der Kommission vom 25. Juli 2014 zur Ergänzung der Verordnung 
(EU) Nr. 514/2014 in Bezug auf die Benennung von zuständigen Behörden und ihre Verwaltungs- und Kon-
trollaufgaben sowie in Bezug auf den Status und die Verpflichtungen von Prüfbehörden, ABl.EU Nr. L 289/3. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1042&qid=1585928954968&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1042&qid=1585928954968&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1042&qid=1585928954968&from=DE
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Art. 4 dieser delegierten Verordnung 1042/2014 listet die Aufgaben der zuständigen Behörde auf, 
die das nationale Programm verwaltet und u. a. „Ausschreibungen und Aufforderungen zur Ein-
reichung von Vorschlägen [organisiert] und […] diese bekannt [gibt] und […] die anschließende 
Auswahl von Projekten zur Finanzierung im Rahmen des nationalen Programms [organisiert] und 
[…] diese bekannt [gibt], im Einklang mit dem Anwendungsbereich und den Zielen der in Artikel 
2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 514/2014 genannten spezifischen Verordnungen und den 
in Artikel 9 dieser Verordnung aufgeführten Kriterien“ (vgl. Buchst. e). 

In Art. 7 der delegierten Verordnung 1042/2014 werden Regelungen zur Rolle der zuständigen 
Behörde als Vergabestelle getroffen. Nach Absatz 1 dieser Vorschrift werden die Finanzhilfen für 
Projekte im Rahmen des nationalen Programms auf Grundlage offener Aufforderungen zur Einrei-
chung von Vorschlägen vergeben.  

Vorgaben zu den Auswahl- und Vergabeverfahren finden sich in Art. 9 der delegierten Verordnung 
1042/2014. Nach Abs. 1 UAbs. 2 Buchst. b dieser Vorschrift enthalten die in Art. 7 genannten 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen „zumindest“ u. a. die Auswahl- und Vergabe-
kriterien. Nach Art. 9 Absatz 3 der delegierten Verordnung 1042/2014 legt die zuständige Behörde 
„die Verfahren für die Entgegennahme von Vorschlägen fest. Sie unterzieht die Vorschläge einer 
formalen, fachlichen und haushaltstechnischen Prüfung und einer qualitativen Bewertung, wobei 
sie die in der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen festgelegten Kriterien transparent 
und nichtdiskriminierend anwendet. Die zuständige Behörde hält die Gründe für die Ablehnung 
der anderen Vorschläge schriftlich fest.“    

In inhaltlicher Hinsicht dürfte die Förderbeschränkung diesem Bereich der Verwaltung und Kon-
trolle und den dazu bestehenden, eben beschriebenen Vorgaben der FaB-AMIF-VO zuzuordnen 
und an ihrem Maßstab zu messen sein, da diese sowohl die Vergabe von Fördermitteln betreffen 
als auch die anschließende Kontrolle dieser.  

2.1.2.6. Fazit  

Weitere Vorgaben und Regelung auf unionaler Ebene im Zusammenhang mit der AMIF-VO und der 
FaB-AMIF-VO, die vorliegend von Bedeutung sein könnten, sind nicht ersichtlich. Relevant für 
die Beurteilung der Förderbeschränkung dürften insoweit vor allem die dargestellten Vorgaben 
zu den mitgliedstaatlich aufzustellenden Verwaltungs- und Kontrollsystemen sein, denen die 
Förderbeschränkung thematisch zuzuordnen ist. Darüber hinaus sind ggf. Unionsgrundrechte zu 
beachten.  

2.2. Mitgliedstaatliche Ebene 

Die mitgliedstaatliche Ebene folgt den dargestellten Vorgaben der beiden (Grund-)Verordnungen 
und der auf ihrer Grundlage erlassenen delegierten und Durchführungsverordnungen, die insge-
samt nur wenig Spielraum für eine autonome mitgliedstaatliche Ausgestaltung lassen. Am ehesten 
dürfte ein solcher Spielraum noch im Hinblick auf das Verwaltungs- und Kontrollsystem bestehen. 

Neben dem nationalen Programm und den (jährlichen) Ausschreibungen und den jährlichen Auf-
forderungen zur Einreichung von Projekten hat das Bundesministerium des Inneren (BMI) als dem 
BAMF übergeordnete oberste Bundesbehörde eine Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
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im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds erlassen.17 Diese gibt vor allem die unmit-
telbar förderrelevanten Vorgaben der oben dargestellten Verordnungen wieder. 

Zu den Antragstellern bzw. Zuwendungsempfängern findet sich dort lediglich eine leicht verkürzte 
Wiedergabe der Begünstigtendefinition nach Art. 2 Buchst. g FaB-AMIF-Fonds. Danach sollen 
Zuwendungen „in der Regel nur eingetragenen juristischen Personen des privaten oder öffentlichen 
Rechts sowie internationalen Organisationen erteilt werden“ (vgl. § 5 Abs. 1 der Richtlinie).  

Die hier im Raum stehende Förderbeschränkung findet sich – soweit ersichtlich – erst in der 
aktuellen Aufforderung.  

3. Zur Vereinbarkeit der Förderbeschränkung mit Unionsrecht   

Maßstab für die Vereinbarkeitsprüfung der Förderbeschränkung sind zunächst Art. 24 Abs. 2 und 
4 FaB-AMIF-VO (3.1). Sodann ist zu untersuchen, ob und inwieweit Unionsgrundrechte (3.2.) sowie 
weitere Bestimmungen des primären Unionsrechts (3.3.), die aus sich selbst heraus, d. h. unab-
hängig von den AMIF-Verordnungen anwendbar sind, für diese Prüfung Relevanz haben. 

3.1. Art. 24 Abs. 2 und 4 FaB-AMIF-VO: Vereinbarkeit mit der der AMIF-VO und der FaB-AMIF-VO 

Aus Art. 21 und 24 FaB-AMIF-VO ergibt sich zunächst, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet und 
zugleich berechtigt sind, Systeme zur Verwaltung und Kontrolle für die Durchführung des natio-
nalen Programms zu errichten. Diese Systeme beziehen sich sowohl auf das Vergabeverfahren 
(vgl. insb. Art. 24 Abs. 4 FaB-AMIF-VO) als auch auf Aspekte, die die Prävention, die Feststellung 
und Korrektur von Unregelmäßigkeiten zum Gegenstand haben (Art. 21 Buchst. h FaB-AMIF-VO). 
Hieraus folgt, dass Deutschland für den Erlass der Förderbeschränkung, die sowohl als Auswahl- als 
auch als Aufhebungsbedingung verstanden werden kann, jedenfalls nicht unzuständig gewesen ist.  

Art. 24 FaB-AMIF-VO sieht zugleich jedoch vor, dass die mitgliedstaatlichen Verwaltungs- und 
Kontrollsysteme mit der FaB-AMIF-VO (Abs. 2), die Regeln und Verfahren für die Auswahl und 
Durchführung der Projekte mit der FaB-AMIF-VO und der AMIF-VO im Einklang stehen müssen 
(Abs. 3).  

3.1.1. Ausdrückliche (Un-)Vereinbarkeit 

Wie sich bereits aus der obigen Darstellung zu den hier relevanten Bestimmungen der beiden ge-
nannten Verordnungen ergibt, enthalten sie keine Vorschriften, zu denen die Förderbeschränkung 
in ausdrücklichem Widerspruch steht. Insbesondere tangiert sie nicht die Legaldefinition zu den 
Begünstigten in Art. 2 Buchst. g FaB-AMIF-VO. Denn diese stellt erstens überhaupt nur auf Ein-
richtungen ab, die einen Unionsbeitrag erhalten und enthält keine Vorgaben zu Antragstellern. 
Zweitens verweist sie für die erstgenannte Gruppe der Zuwendungsempfänger lediglich beispielhaft, 
um wen es dabei handeln „kann“, nämlich u. a. öffentliche oder private Einrichtungen etc. Dass 

                                     

17 BMI, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds vom 4. September 2017, GMBl. 2017, S. 683 (im Folgenden: Förderrichtlinie des BMI). 

https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Foerderangebote/AMIF/richtlinie-gewaehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Foerderangebote/AMIF/richtlinie-gewaehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Begünstigten die Zuwendung nicht entzogen werden darf, ergibt sich aus der Legaldefinition nicht. 
Im Übrigen folgt eine solche Möglichkeit aus dem oben zitierten Art. 21 Buchst. h FaB-AMIF-VO. 

3.1.2. Implizite (Un-)Vereinbarkeit 

Zu erörtern ist allerdings, ob die Förderbeschränkung implizit gegen eine der beiden (Grund-) 
Verordnungen verstößt. Das könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn die dortigen Tatbe-
standsmerkmale nachteilige Konsequenzen an Maßnahmen anknüpfen, die sich im Rahmen der 
Förderziele der AMIF-VO bewegen und an sich förderfähig wären. Umgekehrt formuliert dürfte 
die Förderbeschränkung mit den beiden (Grund-)Verordnung dann vereinbar sein, wenn ihre für 
Antragsteller und Zuwendungsempfänger nachteiligen Konsequenzen dem Sinn und Zweck der 
genannten Rechtsakte entsprechen.  

Die oben zitierte Förderbeschränkung knüpft an eine Beeinträchtigung, Störung oder gar Verhin-
derung von „staatliche[n] Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vollziehung einer bestehenden 
Ausreisepflicht“ an.18 Was insoweit unter einer Beeinträchtigung, Störung oder gar Verhinderung 
insoweit zu verstehen ist, wird in der Förderbeschränkung nicht weiter definiert.  

Blickt man vor diesem Hintergrund auf die Ziele der AMIF-VO, so umfassen diese in spezifischer 
Hinsicht neben einer „Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen Asylsys-
tems“ (Art. 3 Abs. 2 Buchst. a AMIF-VO) auch eine „Förderung gerechter und wirksamer Rückkehr-
strategien in den Mitgliedstaaten als Beitrag zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung, mit 
besonderem Schwerpunkt auf einer dauerhaften Rückkehr und wirksamen Rückübernahme in 
den Herkunfts- und den Transitländern“ (Art. 3 Abs. 2 Buchst. c AMIF-VO). Legislativer Ausdruck 
insbesondere des letztgenannten spezifischen AMIF-Ziels ist die Richtlinie 2008/115 über gemein-
same Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaats-
angehöriger.19 Diese definiert den Begriff der Rückkehr als „Rückreise von Drittstaatsangehörigen 
– in freiwilliger Erfüllung einer Rückkehrverpflichtung oder erzwungener Rückführung – in deren 
Herkunftsland oder ein Transitland gemäß gemeinschaftlichen oder bilateralen Rückübernahme-
abkommen oder anderen Vereinbarungen oder ein anderes Drittland […]“ (Art. 3 Nr. 3 der Richt-
linie). Unter dem dort ebenfalls legaldefinierten Begriff der Abschiebung wird „die Vollstreckung 
der Rückkehrverpflichtung, d.h. die tatsächliche Verbringung aus dem Mitgliedsstaat“ verstanden 
(Art. 3 Nr. 5 der Richtlinie). 

Wendet man den Blick auf die förderfähigen Maßnahmen in diesem Kontext, so sieht die AMIF-VO 
zu dem spezifischen Ziel der „Stärkung und Weiterentwicklung des Gemeinsamen Europäischen 
Asylsystems“ nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. a AMIF-VO u. a. vor, dass etwa „sozialer Beistand, Bereit-
stellung von Informationen oder Unterstützung bei den administrativen und/oder gerichtlichen 
Formalitäten und Bereitstellung von Informationen oder Beratung zum möglichen Ausgang des 
Asylverfahrens, einschließlich zu Aspekten wie Rückkehrverfahren“20 (Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 

                                     

18 Siehe Fn. 6. 

19 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über gemeinsame 
Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehörige, 
ABl.EU 2008 Nr. L 348/98. 

20 Hervorhebung durch Verfasser.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:DE:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:DE:PDF
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Buchst. d AMIF-VO) und „Rechtsbeistand und -vertretung“ (Art. 5 Abs. 1 UAbs. 2 Buchst. e AMIF-
VO) förderfähig sind. Gleiches gilt im Kontext des spezifischen Ziels nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. c 
AMIF-VO zur „Förderung gerechter und wirksamer Rückkehrstrategien“ gemäß Art. 11 UAbs. 2 
Buchst. b und c AMIF-VO, der die förderfähigen „Maßnahmen zur Begleitung von Rückkehrver-
fahren“ regelt. 

Aus diesen inhaltlichen Vorgaben der AMIF-VO folgt einerseits, dass die Förderbeschränkung 
insoweit ein legitimes Interesse im Lichte der AMIF-VO verfolgt, als es um den Schutz staatlicher 
Maßnahmen geht, die auch Abschiebungen von nicht aufenthaltsberechtigten Drittstaatsange-
hörigen zum Gegenstand haben. Denn derartige Maßnahmen sind im Rahmen der EU-Asyl- und 
Migrationspolitik sogar verpflichtend vorgesehen (vgl. Art. 6, 8 RL 2008/115). Es dürfte sich daher 
um ein zulässiges Anliegen der Mitgliedstaaten handeln, EU-Fördergelder nur solchen Empfängern 
zukommen zu lassen, die die mitgliedstaatliche Durchführung der unionsrechtlich determinierten 
Asyl- und Migrationspolitik nicht konterkarieren. Unter diesem Gesichtspunkt wäre somit von 
einer Vereinbarkeit der Förderbeschränkung mit der AMIF-VO auszugehen.  

Andererseits ergibt sich aus den inhaltlichen Vorgaben der AMIF-VO zugleich, dass bestimmte 
Maßnahmen auch im Kontext der Rückkehr förderfähig und damit als unional zulässig und wün-
schenswert angesehen werden, wie etwa sozialer Beistand, Rechtsbeistand und -vertretung. Der-
artige Handlungsweisen dürften daher nicht als Beeinträchtigung, Störung oder gar Verhinderung 
im Sinne der Förderbeschränkung interpretiert werden, soll diese als mit der AMIF-VO vereinbar 
angesehen werden.  

Welche Maßnahmen der Förderbeschränkung unterliegen, ist somit grundsätzlich im Rahmen des 
nationalen Rechts zu bestimmen. Soweit die Förderbeschränkung einer unionsrechts- bzw. verord-
nungskonformen Auslegung in der eben genannten Weise zugänglich ist, dürfte sie auch implizit 
insbesondere mit der AMIF-VO vereinbar sein.  

Mangels unionsgerichtlicher Rechtsprechung zu dieser Frage sowie – soweit ersichtlich – zu ähnli-
chen Fallkonstellationen, lässt sich an dieser Stelle jedoch generell keine abschließende Beurteilung 
vornehmen.    

3.2. Unionsgrundrechte  

Wie oben dargestellt, ist fraglich, ob sich die Verpflichtung der Mitgliedstaaten nach Art. 19 Abs. 2 
AMIF-VO dafür Sorge zu tragen, dass Menschen- und Grundrechte bei der Durchführung der aus 
dem Fonds unterstützten Maßnahmen beachtet und gewahrt werden, auch auf Antragsteller und 
Zuwendungsempfänger bezieht.21 Hiervon unabhängig haben die Mitgliedstaaten die in Art. 19 
Abs. 2 AMIF-VO zumindest auch in Bezug genommenen Unionsgrundrechte nach Art. 51 Abs. 1 

                                     

21 Siehe oben unter 2.1.1., S. 5 f. 
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S. 1 GRC immer dann zu beachten, wenn sie Unionsrecht durchführen. Ein solcher Fall dürfte hier 
im Hinblick auf die Durchführung der AMIF-VO und der FaB-AMIF-VO zwar vorliegen.22  

Fraglich ist jedoch, welches Unionsgrundrecht in einer Förderkonstellation wie der vorliegenden, 
in der es um die Gewährung von Fördergeldern bzw. ihre Aufhebung und Rückförderung geht, 
überhaupt einschlägig sein könnte und wenn ja, ob ein Eingriff zu bejahen wäre. Soweit man mit 
Blick auf eine etwaige kommerzielle Betätigung der Antragsteller oder Zuwendungsempfänger 
eine Einschlägigkeit des Grundrechts auf unternehmerische Freiheit gemäß Art. 16 GRC in Be-
tracht zöge,23 wären im Rahmen einer etwaigen Rechtfertigung und Verhältnismäßigkeitsprüfung 
(vgl. Art. 52 Abs. 1 GRC) die gleichen Argumente heranzuziehen, die oben für eine Vereinbarkeit 
mit der AMIF-VO angeführt wurden. Soweit mit der Förderbeschränkung der Schutz staatlicher 
Maßnahmen beabsichtigt wird, die Abschiebungen von nicht aufenthaltsberechtigten Drittstaats-
angehörigen zum Gegenstand haben, handelt es sich um ein legitimes und auch durch den Unions-
gesetzgeber im Rahmen der EU-Asyl- und Migrationspolitik verfolgtes Interesse. Dass die Förderbe-
schränkung sodann unverhältnismäßig wäre, ist jedenfalls dann nicht erkennbar, soweit von ihr 
Maßnahmen und Verhaltensweisen ausgenommen sind, die nach der AMIF-VO im Kontext von 
Rückkehrkonstellationen förderfähig sind. 

3.3. Sonstiges Primärrecht 

Sonstiges Primärrecht, an dessen Maßstab die Förderbeschränkung zu messen sein könnte, ist nicht 
ersichtlich. Insbesondere dürften hier keine Grundfreiheiten, etwa in Gestalt der Niederlassungs- 
(Art. 49 AEUV) oder Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 f. AEUV), einschlägig sein. Diese setzen erstens 
einen grenzüberschreitenden Bezug voraus. Ein solcher könnte hier allenfalls in einem konkreten 
Fall – je nach Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit des Antragstellers bzw. Zuwendungsemp-
fängers – vorliegen. Da der Förderbeschränkung zweitens jedenfalls keine Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit zugrunde liegt, bestehen ferner erhebliche Zweifel an einem 
Eingriff in die genannten Grundfreiheiten. Soweit, drittens, in der Förderbeschränkung eine unter-
schiedslose Beschränkung der Niederlassungs- oder Dienstleistungsfreiheit – was aufgrund der 
begrenzten Reichweite dieser Eingriffskategorie zweifelhaft ist –  angenommen werden könnte, 
wäre auch hier bei der Rechtfertigung auf das oben beschriebene legitime Interesse des Mitglied-
staates an Abschiebungen zu verweisen. Und ebenso wie im Rahmen einer etwaigen Grundrechts-
prüfung dürfte auch hier ein Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz jedenfalls dann 
abzulehnen sein, wenn von der Förderbeschränkung Maßnahmen und Verhaltensweisen ausge-
nommen sind, die nach der AMIF-VO im Kontext von Rückkehrkonstellationen förderfähig sind.    

3.4. Zwischenergebnis 

Bei dem von der Förderbeschränkung ihrem Wortlaut nach verfolgten Ziel des Schutzes staatlicher 
Maßnahmen, die auch Abschiebungen von nicht aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen 
zum Gegenstand haben, handelt es sich um ein legitimes und durch die AMIF-VO gedecktes 
Anliegen. Denn derartige Maßnahmen sind im Rahmen der EU-Asyl- und Migrationspolitik, zu 

                                     

22 Vgl. zu den Fallgruppen der Durchführung von Unionsrecht etwa Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 3. Auflage 
2016, Art. 51 GRC, Rn. 21 f.  

23 Siehe hierzu Jarass, Charta der Grundrechte der EU, 3. Auflage 2016, Art. 16 GRC, Rn. 1 ff.  
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der die Förderung aus dem AMIF einen Beitrag leisten soll, sogar verpflichtend vorgesehen. Soweit 
die von der Förderbeschränkung beschriebenen Verhaltensweisen der Beeinträchtigung, Störung 
oder Verhinderung nach nationalem Recht keine Maßnahmen erfassen, die nach der AMIF-VO als 
förderfähig angesehen werden, dürfte die Klausel als mit den unionalen Fördervorgaben vereinbar 
anzusehen sein. Gleiches gilt im Hinblick auf die Vereinbarkeit mit den Unionsgrundrechten und 
Grundfreiheiten, soweit diese Bestimmungen des EU-Primärrechts hier überhaupt in tatbestandlicher 
Hinsicht anwendbar sein sollten. Eine abschließende Beurteilung lässt sich mangels unionsgericht-
licher Rechtsprechung zu dieser oder vergleichbaren Fragen gleichwohl nicht vornehmen. 

4. Auswahl der Zuwendungsempfänger durch die nationale Behörde 

Zunächst wird auf Folgendes hingewiesen: Sowohl bei der Ablehnung eines Förderantrages als 
auch bei einer Rücknahme wegen eines Verstoßes gegen eine mit dem Bewilligungsbescheid 
verbundene Auflage kommt es stets auf den konkreten Einzelfall an. Aus diesem Grund ist keine 
abschließende Bewertung der Entscheidungs- und Rücknahmepraxis des BAMF möglich. Im Fol-
genden werden nach kursorischer Prüfung erste Überlegungen zu den rechtlichen Anforderungen 
an die Auswahl der Zuwendungsempfänger durch die nationale Behörde angestellt: 

Die Förderung von Projekten mit Mitteln aus dem AMIF-Fonds wurde auf nationaler Ebene nicht 
als gesetzlicher Anspruch ausgestaltet, sondern erfolgt auf Grundlage einer Förderrichtlinie des 
BMI.24 Dabei handelt es sich um eine ermessenslenkende Verwaltungsvorschrift. Diese stellt ihrer 
Art nach reines Innenrecht der Verwaltung dar, welches grundsätzlich keine Außenwirkung besitzt 
und für die der aus Art. 20 Abs. 1 GG abgeleitete Grundsatz der Bestimmtheit von Rechtsnormen 
nicht unmittelbar gilt. Das beabsichtigte Auswahlkonzept wird in der jährlichen Aufforderung des 
BAMF zur Einreichung von Anträgen weiter konkretisiert. Auch diese stellt keine Außenrechtsnorm 
dar. Erst wenn und soweit eine Behörde im Außenverhältnis gegenüber Zuwendungsbewerbern 
eine entsprechende Entscheidungspraxis etabliert oder sich erkennbar eine Selbstbindung an eine 
künftige einheitliche Ermessenausübung auferlegen will, kann aufgrund der Geltung des Gleich-
heitsgrundsatzes eine faktische Außenwirkung entstehen.25 Der Gleichheitsgrundsatz und das 
Diskriminierungsverbot sind sowohl in Art. 20 und 21 GRC als auch in Art. 3 Grundgesetz (GG) 
verankert. Für die Anwendbarkeit der nationalen Grundrechte neben den Unionsgrundrechten 
ist nach der zuletzt durch die Entscheidung „Rechts auf Vergessenwerden I“26 konkretisierten 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts maßgeblich, ob ein Gestaltungsspielraum der 
Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Unionsrecht verbleibt.27 Ein solcher dürfte mit Blick auf die 
starke Regulierung durch die AMIF-VO und die Durchführungs- sowie delegierten Verordnungen 
allenfalls in sehr eingeschränktem Umfang bestehen und am ehesten hinsichtlich der Gestaltung 

                                     

24 Siehe bereits Fn. 17. 

25 Vgl. statt vieler: Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2018, § 1 Rn. 212. 

26  Bundesverfassungsgericht, Beschluss des Ersten Senats vom 6.11.2019, 1 BvR 16/13. 

27  Zu Einzelheiten vgl. den Aktuellen Begriff der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages,  
„Beschlüsse des Bundesverfassungsgerichts zur Anwendung der Unionsgrundrechte“, Nr. 01/20. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/676984/c812080ca7e2d8542de4edd42770bbf4/Beschluesse-Bundesverfassungsgericht-Unionsgrundrecht-data.pdf
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des jeweiligen nationalen Verwaltungs- und Kontrollsystems bestehen.28 Unabhängig von der An-
wendbarkeit von Art. 3 GG neben Art 20, 21 GRC verpflichten diese im Wesentlichen übereinstim-
mend zu einer willkürfreien Auswahl der Zuwendungsempfänger durch die nationalen Behörden, 
hier also das BAMF. Frei von Willkür und Diskriminierung ist die Auswahl, wenn bei der Ableh-
nung des Antrages ein sachlicher Grund die Ablehnung rechtfertigt.29 Die Ziele des AMIF, welche 
bereits unter 3.1.2. umrissen wurden, sind grundsätzlich geeignete sachliche Gründe für eine 
Differenzierung zwischen den Bewerbern. Wie dort bereits erörtert, dürfen Verhaltensweisen, die 
nach den Zielen des AMIF förderfähig sind, wohl nicht als Grund für den Ausschluss aus dem 
Kreis der Bewerber gewertet werden. 

Nach dem hier in Frage stehenden (ermessenslenkenden) Hinweis in der aktuellen Aufforderung 
sollen Antragsteller, die staatliche Maßnahmen „im Zusammenhang mit der Vollziehung einer 
bestehenden Ausreisepflicht beeinträchtigen, stören oder verhindern“, von der AMIF-Förderung 
ausgeschlossen werden. Unter „staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vollziehung 
der Ausreisepflicht“ dürfte nach der Terminologie des Vollstreckungsrechts und des Aufenthalts-
gesetzes die Beendigung des Aufenthalts einer vollziehbar ausreisepflichtigen Person im Bundes-
gebiet mittels Verwaltungszwangs, also im Wege der Abschiebung zu verstehen sein (vgl. § 58 
AufenthG). Wann ein Verhalten von Zuwendungsempfängern als Beeinträchtigung, Störung oder 
Verhinderung von Abschiebungen gewertet werden kann, wird in der Aufforderung nicht näher 
dargelegt. Laut Medienberichten erklärte aber ein Sprecher des BMI, dass Rechtsberatung oder 
andere rechtskonforme Handlungen nicht unter die Klausel fielen. Eine solches Verständnis der 
Aufforderungsklausel und entsprechende Ermessensausübung des BAMF wäre auch mit den unter 
3.1.2 dargestellten Zielen des AMIF vereinbar. 

Die Förderbeschränkung greife nach Angaben des Sprechers des BMI aber „vor allem, wenn Zuwen-
dungsempfänger über geplante Maßnahmen mit dem Ziel einer Behinderung derselben informierten 
oder ohne Erlaubnis der Behörde Zeitpunkte oder Zeiträume einer bevorstehenden Abschiebung 
veröffentlichten oder einem ausreisepflichtigen Ausländer mitteilten.“30 

Grundsätzlich ist nach Art. 3 Abs. 2 Buchst. a AMIF-VO auch die Förderung einer dauerhaften 
Rückkehr und wirksamen Rückübernahme in den Herkunfts- und den Transitländern ein Ziel des 
AMIF.31 Zur Erreichung dieses Ziels nennt Art. 12 Buchst. e AMIF-VO „Abschiebungen, einschließ-
lich diesbezüglicher Maßnahmen, im Einklang mit den im Unionsrecht festgelegten Standards“ 
ausdrückliche als im Rahmen des AMIF förderfähige Maßnahmen. Mithin dürfte jedenfalls die 
unmittelbare Verhinderung oder Störung der Durchführung von staatlichen Abschiebungsmaß-

                                     

28 Siehe dazu unter 2.2., S. 10. 

29  Zum besonderen Aspekt der Gewährleistung der Chancengleichheit der Parteien bei staatlicher Fördermittelvergabe 
siehe die Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, „Neutralitätspflichten für 
Zuwendungsempfänger“, WD 3 - 3000 - 117/18. 

30  Migazin, EU-Integrationsfonds. Regierung will Abschiebegegnern Geldhahn zudrehen, vom 13.3.2020. 

31  Siehe unter 3.1.2., S. 12. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/558246/d32f99f653618007e941cc8530d09da2/WD-3-117-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/558246/d32f99f653618007e941cc8530d09da2/WD-3-117-18-pdf-data.pdf
https://www.migazin.de/2020/03/13/eu-integrationsfonds-regierung-abschiebegegnern-geldhahn/
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nahmen, die ihrerseits im Einklang mit den im Europarecht festgelegten Standards stehen, grund-
sätzlich ein unionsrechtskonformes Kriterium für den Ausschluss von der Förderung im Rahmen 
des AMIF darstellen. 

Allerdings sind nach Art. 11 Abs. 2 AMIF-VO auch folgende Maßnahmen zur Begleitung von 
Rückkehrverfahren förderfähig: die Einführung, Weiterentwicklung und Verbesserung alternati-
ver Maßnahmen zur Ingewahrsamnahme (Buchst. a); sozialer Beistand und Bereitstellung von 
Informationen oder Unterstützung bei den administrativen und/oder gerichtlichen Formalitäten 
und Bereitstellung von Informationen oder Beratung (Buchst. b); Rechtsbeistand und sprachliche 
Unterstützung (Buchst. c); spezielle Unterstützung von schutzbedürftigen Personen (Buchst. d) 
sowie die Einrichtung und Verbesserung unabhängiger und wirksamer Systeme für das Monito-
ring von Rückführungen im Sinne von Art. 8 Abs. 6 der Richtlinie 2008/115 (Buchst. e). Führen 
Zuwendungsempfänger Maßnahmen dieser Art neben den im Rahmen des AMIF geförderten Pro-
jekten durch, dürfte dies grundsätzlich nicht als „Beeinträchtigung, Störung oder Verhinderung“ 
von Abschiebungen im Sinne der hier in Frage stehenden Förderbeschränkung gewertet werden. 

Die Information der Öffentlichkeit oder der Betroffenen über die bevorstehende Durchführung von 
Abschiebungen ist dagegen in der AMIF-VO nicht als förderfähige Maßnahme aufgeführt. Dies 
spricht nach dem unter 3.4 festgehaltenen Zwischenergebnis für eine Vereinbarkeit der Förderbe-
schränkung mit der AMIF-VO. 

Die Bekanntgabe von Abschiebeterminen kann sich grundsätzlich mittelbar auch auf die Durch-
führbarkeit von Abschiebungen auswirken, wenn in der Folge Betroffene oder sonstige Personen 
die Abschiebung beeinträchtigen, stören oder verhindern. Deren Verhalten kann u. U. auch einen 
Straftatbestand erfüllen.32 Nach § 59 Abs. 1 S. 7 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) dürfen für Abschie-
bungen zuständige deutsche Behörden Abschiebetermine auch nicht gegenüber den Betroffenen 
bekannt geben; Behördenmitarbeiter sind entsprechend zur Geheimhaltung verpflichtet (§ 97a 
AufenthG). In Deutschland gilt jedoch für Private – einschließlich Empfängern von AMIF- oder 
sonstigen staatlichen Fördermitteln – kein generelles Verbot der (bloßen) Veröffentlichung von Ab-
schiebeterminen.33 Wird die Bekanntgabe des Abschiebetermins seitens Zuwendungsempfängern 
oder -bewerbern nicht mit einer Aufforderung zur Beeinträchtigung, Störung oder Verhinderung 
der Abschiebung oder einem sonstigem Tatherrschaft begründendem Verhalten verbunden, kann 
diesen auch das Verhalten der Betroffenen und sonstiger Personen strafrechtlich nicht zugerechnet 
werden. Hinzukommt, dass die Inanspruchnahme von Rechtsschutz und sonstiger nach Art. 11 
AMIF-VO intendierter Unterstützung bei Rückkehrverfahren ohne Kenntnis des Abschiebetermins 
erschwert oder im Einzelfall sogar unmöglich sein kann. Vor diesem Hintergrund erscheint es 
fraglich, ob jedes auch nur mittelbar in irgendeinem „Zusammenhang“ mit den Zielen des AMIF 
stehende Verhalten – wie die Ankündigung von Abschiebeterminen oder kritische Stellungnahmen 

                                     

32  Vgl. dazu den Sachstand der Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages, „Die rechtswidrige Behin-
derung oder Verhinderung der Rückführung von ausreisepflichtigen Ausländern. Übersicht über in Betracht 
kommende Straf- und Ordnungswidrigkeitentatbestände“, WD 7 - 3000 - 119/18. 

33 Eine entsprechende Regelung war zwar als neue Nr. 3 in §  95 Abs. 2 AufenthG im Referentenentwurf des BMI für 
ein Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht (Geordnete-Rückkehr-Gesetz) vom 13. Februar 
2019 (abrufbar etwa auf den Seiten des Flüchtlingsrat Berlin e.V.), S. 17 vorgesehen. Der Vorschlag war aber bereits 
im in den Bundestag eingebrachten Regierungsentwurf nicht mehr erhalten und ist seither auch nicht durch den 
Bundestag beschlossen werden. 

https://www.bundestag.de/resource/blob/562794/587e37d20971972a201b873c1e69e2a7/WD-7-119-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/562794/587e37d20971972a201b873c1e69e2a7/WD-7-119-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/562794/587e37d20971972a201b873c1e69e2a7/WD-7-119-18-pdf-data.pdf
https://fluechtlingsrat-berlin.de/wp-content/uploads/ge_geordnete_rueckkehr_gesetz_13feb2019.pdf.
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zum Thema Abschiebung – einen Förderausschluss rechtfertigen kann. Da diese Frage bislang noch 
nicht durch die Rechtsprechung geklärt wurde, kann die Vereinbarkeit eines so weitgehenden Aus-
schlusses von der AMIF-Förderung mit Unions- und nationalem Recht nicht abschließend beurteilt 
werden. 

Konkrete Vorgaben hinsichtlich der Bestimmtheit der in einer Aufforderung zur Einreichung von 
Anträgen auf Gewährung einer Zuwendung aus dem AMIF genannten Auswahlkriterien beinhalten 
die AMIF-VO und die Durchführungs- und delegierten Verordnungen nicht. Ob solche aus dem 
allgemeinen Gebot der Transparenz der Verteilung nach Art. 19 Abs. 3 AMIF-VO abgeleitet werden 
können, kann mangels einschlägiger Rechtsprechung nicht abschließend beurteilt werden. Nach 
Art. 9 Abs. 3 der delegierten Verordnung 1042/2014 muss die zuständige Behörde die in der Auf-
forderung festgelegten Kriterien jedoch transparent und nichtdiskriminierend anwenden. Die hier 
in Frage stehende Förderbeschränkung ist durch eine unionsrechtskonforme Auslegung grund-
sätzlich näher konkretisierbar. Danach verbleiben zwar wie dargelegt dennoch Unsicherheiten, 
wann ein Antragsteller staatliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Vollziehung einer 
bestehenden Ausreisepflicht im Sinne der Förderbeschränkung „beeinträchtigt, stört oder gar 
verhindert“. Die Auswahlentscheidung könnte aber gegenüber abgelehnten Bewerbern im Rahmen 
der Begründung von Ablehnungsbescheiden näher dargelegt werden. 

5. Förderausschluss nach der Bundeshaushaltsordnung oder den Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für Zuwendungen zur Projektförderung 

Weder aus der Bundeshaushaltsordnung (BHO)34 noch aus den Allgemeinen Nebenbestimmungen 
für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)35 ergeben sich Gründe für einen Ausschluss von 
der Förderung wegen eines bestimmten politischen Verhaltens bei ansonsten vollständiger Einhal-
tung aller projektbezogenen Vorgaben.36 Nr. 8 ANBest-P enthält lediglich allgemeine Bestimmungen 
zur Erstattung von Zuwendungen. Nach Nr. 8.1 ist die Zuwendung unverzüglich zu erstatten, so-
weit ein Zuwendungsbescheid insbesondere nach den allgemeinen Vorschriften gemäß §§ 48, 49 
Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder 
widerrufen oder sonst unwirksam wird. Auch die §§ 48, 49 VwVfG knüpfen nicht an ein bestimmtes 
politisches Verhalten an.  

                                     

34 Bundeshaushaltsordnung (BHO) vom 19.8.1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Art. 3 Besoldungs-
strukturenmodernisierungsgesetz vom 9.12.2019 (BGBl. I S. 2053). 

35 Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung, Stand 13.6.2018, Anlage 2 zu Nr. 5.1 
VV zu § 44 BHO. 

36  Für einen Überblick zur Kontrolle und Rückforderung von Zuwendungen sh. die Dokumentation der Wissenschaftli-
chen Dienste des Deutschen Bundestages, „Voraussetzungen staatlicher Fördermittelvergabe“, WD 3 -  3000 - 148/19, 
Punkt 3.2., S. 6 ff. 

https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Finanzierung/Foerderung_anteiliger_Trassenentgelte/41_ANBest-P.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundestag.de/resource/blob/658078/0117af21c36d98f8ee4ea59443718c93/WD-3-148-19-pdf-data.pdf


 
 
 

 

 

Unterabteilung Europa/Fachbereich Europa 
Wissenschaftliche Dienste 

Ausarbeitung  
PE 6 - 3000 - 024/20 
WD 3 - 3000 - 089/20 Seite 19 

6. Rechtschutz abgelehnter Bewerber und dessen Auswirkungen 

Ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften sind einer richterlichen Kontrolle grundsätzlich 
nicht unmittelbar zugänglich.37 Nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 38 kann zwar eine 
Überprüfung von Vorschriften erfolgen, welche durch die Verwaltung erlassen wurden. Danach 
entscheidet das Oberverwaltungsgericht auf Antrag über die Gültigkeit von Satzungen, die nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches erlassen worden sind sowie anderen im Rang unter dem 
Landesgesetz stehenden Rechtsvorschriften, soweit Landesrecht dies bestimmt. Eine gerichtli-
che Überprüfung interner Verwaltungsvorschriften ist nach § 47 VwGO jedoch nicht möglich.39  

Hingegen sind die konkreten Ablehnungsentscheidungen, die auf Grundlage der durch die Förder-
richtlinie und die Aufforderung vorgegebene einheitliche Ermessensausübung getroffen wurden, 
einer gerichtlichen Überprüfung auf Ermessensfehler zugänglich: 40 Erhält ein Antragsteller einen 
Ablehnungsbescheid, kann er nach erfolglosem Widerspruchsverfahren auch ein Klageverfahren 
einleiten. Begehrt der Kläger im Sinne des § 88 VwGO den Erlass eines Bewilligungsbescheids, ist 
gemäß § 42 Abs. 1 Satz 2 VwGO eine Verpflichtungsklage statthaft. Besteht Eilbedürftigkeit, kann 
im Wege des einstweiligen Rechtschutzes gemäß § 123 Abs. 1 und 3 VwGO der Erlass einer einst-
weiligen Anordnung beantragt werden.  

Unabhängig von den Erfolgsaussichten entfaltet eine gerichtliche Entscheidung über einen Antrag 
auf einstweiligen Rechtschutz oder eine Klage grundsätzlich nur zwischen den beteiligten Parteien 
(„inter partes“) Bindungswirkungen, vgl. § 121 Nr. 1 VwGO. Die Rechtskraftwirkung ist einzelfall-
bezogen und in ihrer objektiven und subjektiven Reichweite begrenzt.41 Mithin führt eine erfolg-
reiche Klage eines abgelehnten Bewerbers oder der Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht 
automatisch zu einer Änderung der gesamten Entscheidungspraxis der Behörde bezüglich aller 
Bewerber. Wegen der „inter partes“-Wirkung eines Rechtschutzverfahrens verlängert sich für 
andere Bewerber grundsätzlich auch die Vorfinanzierungsphase nicht. 

*** 

                                     

37 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2018, § 1 Rn. 215. 

38 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19.3.1991 (BGBl. I S. 686),  
zuletzt geändert durch Art. 56 des Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts vom 12.12.2019 
(BGBl. I S. 2652). 

39 VGH Kassel, Beschluss vom 15.4.1991- 1 N 3368/90, NVwZ 1992, 68. 

40 Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Auflage 2018, § 40 Rn. 107 ff. 

41 Clausing, in: Schoch/Schneider/Bier, Verwaltungsgerichtsordnung, Werkstand: 37. EL Juli 2019, § 121, Rn. 33 
und 42. 


